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0 Einführung 
 

Anlass und Zweck des Umsetzungskonzeptes 
 

Bayerns Bäche und Flüsse weisen eine große Formenvielfalt auf. Verschiedene hydrolo-
gische und morphologische Bedingungen in den Einzugsgebieten haben zur Entste-
hung von Fließgewässerlandschaften mit unterschiedlichsten Habitaten für zahlreiche 
Pflanzen- und Tierarten geführt. In der Vergangenheit sind aber mehr als die Hälfte aller 
Flüsse und Bäche samt ihren Auen in Bayern naturfern umgestaltet worden; die Gründe 
dafür waren: Hochwasserschutz, Besiedlung, Verkehr, Schifffahrt, Wasserkraft und land-
wirtschaftliche Nutzung. Diese Veränderungen führten zu einem Verlust an Retentions-
räumen, zur Einschränkung hydromorphologischer Prozesse, zur Verringerung gewässer- 
und auetypischer Strukturen und Lebensräume – wie Flachufer, Kies- und Sandbänke, 
tiefe Kolke, umgestürzte Bäume, Störsteine, standortgerechte Ufergehölze, ein Mosaik 
von schnell und langsam fließenden Bereichen und vieles mehr – sowie in Folge davon 
zum Rückgang der Biodiversität in den Gewässerlandschaften. 
 
Nationale (WHG) und europäische gesetzliche Vorgaben (EG-Wasserrahmenrichtlinie, 
FFH- und Vogelschutz-Richtlinie, EG-Hochwasserrisiko-Managementrichtlinie) fordern für 
Flusswasserkörper (FWK = Gewässerabschnitt eines größeren oder mehrerer kleiner 
Fließgewässer) die Erreichung eines „guten ökologischen Zustands“ bzw. eines „guten 
ökologischen Potenzials“. Dort, wo dieser derzeit auf Grund struktureller (hydromorpho-
logischer) Defizite nicht gegeben ist, sind hydromorphologische Verbesserungen not-
wendig. 
 
Die dafür notwendigen Maßnahmenvorschläge sind in Maßnahmenprogrammen in 
allgemeiner Form benannt und werden in sog. „Umsetzungskonzepten“ (UK) konkreti-
siert. Im Hinblick auf eine zielgerichtete Umsetzung ist es nötig, die geplanten hydro-
morphologischen Maßnahmen flächenscharf und quantitativ darzustellen, sowie mit 
möglichst allen Beteiligten abzustimmen. Die enthaltenen Maßnahmenvorschläge kon-
zentrieren sich ausschließlich auf die Erreichung der Umweltziele der EG-Wasserrahmen-
richtlinie unter Berücksichtigung der Realisierbarkeit. Als Flächenumgriff (Planungsge-
biet) für die UK´s ist der jeweilige FWK und somit in der Regel ein grenzüberschreitendes 
Konzept vorgesehen. Vorhandene Gewässerentwicklungskonzepte (GEK) sind eine 
wichtige fachliche Grundlage für das UK (siehe auch LfU-Merkblatt 5.1/3). 
 
Umsetzungskonzepte sind informelle, für den einzelnen zunächst nicht bindende, was-
serwirtschaftliche Fachplanungen. Sämtliche dargestellten Maßnahmenvorschläge sind 
nur in Zusammenarbeit und mit dem Einverständnis der Grundstücksbesitzer zu verwirkli-
chen. Diesbezügliche Informationen und Abstimmungs-Gespräche sind daher eine we-
sentlicher Aufgabe des Umsetzungskonzeptes.  
 
Das vorliegende UK  ist das Ergebnis einer intensiven fachlichen Grundlagen- und Ab-
stimmungsarbeit im Hinblick auf eine möglichst konfliktfreie Maßnahmenumsetzung. 
Das Wasserwirtschaftsamt Regensburg legte als beauftragende Behörde besonderen 
Wert auf eine Beteiligung zuständiger Fachstellen und Fachbehörden von der Bundes-
ebene (WSV), über die regionale Ebene (Regierungen, WWA Landshut, Naturschutzbe-
hörden, Fachberatung für Fischerei) bis zur gemeindlichen Ebene. In einem gesonder-
ten Termin wurden auch nichtstaatliche Organisationen aus dem Umweltbereich 
eingeladen, deren Anregungen aufgenommen und eingearbeitet. 
 
Der Vorhabensträger des Umsetzungskonzeptes „Donau 1_F223“ ist der Freistaat Bay-
ern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg. Am 03.08.2015 erteilte die-
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ser dem Landschaftsbüro Pirkl Riedel Theurer den Auftrag zur Erstellung des Umsetzungs-
konzeptes.  
 
 
Gebietsübersicht  
 
Das Planungsgebiet liegt in den Landkreisen Kelheim und Regensburg sowie in der 
Stadt Regensburg und damit in den Regierungsbezirken Niederbayern und Oberpfalz. 
Es liegt im Naturraum 082 B „Donaudurchbruch Neuburg“ bzw. „Donautal“. Es umfasst 
die Donau und das Donautal von der Einmündung der Altmühl (Main-Donau-Kanal) bis 
zur Einmündung der Naab. 
 
Abb. 1: Übersicht Planungsgebiet 
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1 Stammdaten FWK und Planungsgrundlagen 
 
Die Stammdaten des FWK 1_F223 sind aus den beiliegenden Steckbriefen (Anlage 1.1) 
ersichtlich.  
Für den Gewässerunterhalt sind am FWK 1_F223 die Bundesrepublik Deutschland (so-
weit diese Eigentümer ist), vertreten durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwal-
tung (hier: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Regensburg) sowie außerhalb der Eigen-
tumsflächen des Bundes der Freistaat Bayern, vertreten durch die Wasserwirtschaftsäm-
ter Landshut und Regensburg, zuständig.  
 
Für die Erstellung des Umsetzungskonzepts wurden folgende Grundlagen herange-
zogen: 
- Kartendienst Gewässerbewirtschaftung 
- WRRL-Maßnahmenprogramm von 2014 
- Streckenatlas der Donau (Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt – Außenstel-

le Süd 2013) 
- Verzeichnis der staatlichen Grundstücke (Gemeinden, Landkreis, Freistaat Bayern, 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung) 
- Ökologische Entwicklungskonzeption mit integriertem Gewässerentwicklungskonzept 

und FFH-Managementplan (Landschaft + Plan 2009) 
- Hochwasserschutz Regensburg – Flussraumkonzept Donau-Regen (TEAM 4 2010). 
 
 
 
2 Bewertung und Einstufung des FWK 1_F223 
 
Das Monitoring nach WRRL ergab für diesen FKW folgende einheitlichen Bewertungen 
und Einstufungen: 
 
- Chemischer Zustand: nicht gut  
 (ohne ubiquitäre Stoffe: gut) 
- Ökologisches Potenzial: mäßig 
 
Die einzelnen Qualitätskomponenten des Ökologischen Potenzials stellen sich wie folgt 
dar: 
- Makrophyten und Phytobenthos: mäßig 
- Phytoplankton mäßig 
- Makrozoobenthos (Saprobie) gut 
- Makrozoobenthos (Allgemeine Degradation) mäßig 
- Fischfauna mäßig 
- flussgebietsspezifische Schadstoffe:  Umweltqualitätsnormen erfüllt. 
 
Aus den Einstufungen zum Zustand von Makrophyten und Phytobenthos sowie zur All-
gemeinen Degradation (Strukturvielfalt im Gewässer) und zur Fischfauna wird deutlich, 
dass Handlungsbedarf v.a. im Hinblick auf eine Reduzierung der Nährstoffeinträge so-
wie auf eine Verbesserung der strukturellen Defizite und der Durchgängigkeit besteht. 
Eine Verbesserung zur Stufe „gut“ ist gemäß WRRL bis 2027 anzustreben. 
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3 Maßnahmenprogramm (hydromorphologische Maßnah-
men)  

 
Die im Rahmen des Maßnahmenprogramms geplanten hydromorphologischen Maß-
nahmen zum FWK1_F223 sind aus dem beiliegenden Steckbrief (Stand 22.12.2014, An-
lage 1.1) ersichtlich. Folgende 2016-2021 umzusetzende Maßnahmen sind dabei von 
zentraler Bedeutung und im Rahmen des UK`s zu konkretisieren: 
- Wehr/Absturz/Durchlassbauwerk rückbauen 
- Längsdurchgängigkeit in Buhnenfeldern schaffen (Verbindung untereinander) 
- Massive Sicherungen (Ufer/Sohle) beseitigen/reduzieren 
- Ufergehölzsaum herstellen oder entwickeln) 
- Auegewässer/Ersatzfließgewässer entwickeln 
- Altgewässer anbinden 
- Geschiebe aus Stauanlagen, Auflandungsstrecken einbringen/umsetzen 
- Maßnahmen zur Reduzierung anderer hydromorphologischer Belastungen. 
 
Diese Maßnahmen sollen auch nach 2021 weiterverfolgt werden, hier sieht das Maß-
nahmenprogramm außerdem vor: 
- Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung und 

morphologische Veränderungen aus dem Bereich Durchgängigkeit 
- Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung und 

morphologische Veränderungen aus dem Bereich Morphologie 
- Weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung infolge Abflussregulierung und 

morphologische Veränderungen aus dem Bereich sonstige hydromorphologische 
Belastungen. 

 
 
 
4 Gewässerentwicklungskonzepte / FFH-Managementpläne 
 
Folgende Konzepte, die in ein jeweiliges Gesamtkonzept integrierte Gewässerentwick-
lungskonzepte darstellen, dienten als Grundlage für die Erarbeitung des Uks: 
 
- Ökologische Entwicklungskonzeption mit integriertem Gewässerentwicklungskonzept 

und FFH-Managementplan (Landschaft + Plan 2009) 
- Hochwasserschutz Regensburg – Flussraumkonzept Donau-Regen (TEAM 4 2010).  
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5 Grundsätze für die Maßnahmenvorschläge 
 
5.1 Ausgangssituation – Defizite 
 
Flussbauliche Veränderungen 
Zahlreiche flussbauliche Eingriffe haben die natürliche Gewässerstruktur der Donau und 
ihre Auen stark verändert (LANDSCHAFT + PLAN 2009):  
 

Eingriff in die 
Flusslandschaft 

Auswirkungen auf 
das Abflussgesche-
hen 

Auswirkungen auf den 
Feststoffhaushalt 

Auswirkungen auf die 
Morphologie 

Stauhaltung • Dämpfung der 
mittleren Hoch-
wasserabflüsse im 
Unterwasser 

• Verlust des natür-
lichen Fließge-
wässercharakters 

• Geschieberückhaltung 

• Verringerung der Fest-
stoffführung 

• Erhöhung der Erosion 
im Unterwasser 

• Sohleintiefung im 
Unterwasser 

• Verarmung an Ge-
wässerbettstrukturen 

Gewässerausbau • Erhöhung der 
Fließgeschwin-
digkeit bei Lauf-
verkürzung 

• Einschränkung der Sei-
tenerosion bei Uferver-
bau 

• Erhöhung der Erosion 
im Gewässerbett 

• Sohleintiefung 

• Verarmung der Ge-
wässerbettstruktur 

Deiche/Damm • Verminderung 
der Ausuferung 

• Erhöhung der 
Abflüsse im Ge-
wässerbett 

• Verringerung von 
Retentionsräu-
men 

• Verminderung von Se-
dimentation und Erosi-
on in der Aue 

• Erhöhung der Erosion 
im Gewässerbett 

• Sohleintiefung 

• Verarmung an Aue- 
und Gewässerbett-
strukturen 

 
Durch den Bau von Staustufen (hier: Bad Abbach-Poikam) entstanden eine starke Ent-
koppelung von Fluss und Auebereichen, eine massive Veränderung des Fließgewässer-
charakters und eine Unterbrechung der Durchgängigkeit für Gewässerorganismen in 
der Donau. 
 
Durch die Einengung der Donau zu einem einzigen Arm wurde das Geschiebetrans-
portvermögen erhöht, was zu einer Eintiefung der Sohle und zu einer Absenkung des 
Wasserspiegels führt. Permanent durchströmte Nebenarme sind gänzlich verschwun-
den. Die Auegewässer sind nur ungenügend an das Hauptgewässer angebunden und 
verschlammen durch ständigen Feinsedimenteintrag kontinuierlich. 
 
Die Fließgeschwindigkeiten werden durch die Stauhaltung massiv reduziert und die 
jahreszeitlich typischen Wasserspiegelschwankungen werden auf ein nahezu einheitli-
ches Niveau nivelliert. 
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Die Ufer der Donau sind fast durchgängig mit Wasserbausteinen befestigt. Durch die 
Festlegung der Ufer ist eine Seitenerosion nicht mehr möglich. Naturnahe Flachuferstruk-
turen wie vorgelagerte Kies- und Sandbänke fehlen demnach fast völlig. Eine Laufver-
lagerung ist nicht mehr möglich, damit wird auch die Neuschaffung von Pionierstandor-
ten, wie sie in einem natürlichen Gewässer immer wieder auftreten, verhindert. 
 
Schifffahrt 
Die Schifffahrt führt zu einer Belastung des aquatischen Lebensraums bzw. den Wasser-
Land-Übergängen. Besonders hoch ist die Beeinflussung von Habitaten im Bereich der 
Wasseranschlagslinie. Durch den schifffahrtsbedingten Wellenschlag werden vor allem 
die Lebensraumansprüche strömungsgebundener Donaufische erheblich beeinträch-
tigt. Die wichtigsten Aspekte der direkten und indirekten Beeinflussung von rheophilen 
Fischen werden von ZAUNER et al. (2006) wie folgt zusammengefasst: 
- Larven werden durch den Sog aus dem für sie optimalen Habitat gezogen 
- Erhöhung der Drift  
- Larven und Jungfische werden durch den Schwall ans Ufer geworfen 
- Abdriftende Larven müssen ein neues Habitat suchen. Durch den erhöhten Energie-

aufwand und vermehrter Prädation kann es vor allem bei geringer Habitatverfügbar-
keit zu schlechter Entwicklung oder zum Ausfall bei Jungfischen kommen 

- Das erwärmte Wasser der Flachwasserbereiche wird mit dem kühleren Hauptwasser-
körper vermischt 

- Die erhöhte Trübe in den Uferbereichen verringert die reaktive Distanz bei der Auf-
nahme von Nahrungspartikeln. 

 
Die Gewässerstruktur wurde dementsprechend überwiegend als „stark verändert“ ein-
gestuft (Stand 2001). Lediglich zwei kurze Abschnitte Höhe Kapfelsberg (ca. Flkm 2403) 
und bei der Naabmündung (ca. Flkm 2386) sind mit „deutlich verändert“ geringfügig 
besser klassifiziert. Oberhalb der Mündung der Schwarzen Laber (ca. Flkm 2389) gilt sie 
hingegen als „sehr stark verändert“.  
 
 
5.2 Rahmenbedingungen/Faktoren einer pragmatischen, maßnah-

menorientierten Vorgehensweise: 
 
Für die Maßnahmenplanung bei einer Schifffahrtsstraße gibt es neben den o.g. Defizi-
ten eine Reihe spezifischer Faktoren, die bei anderen Fließgewässern nicht auftreten. 
Diese wirken sich auf die Art und die räumliche Anordnung der Maßnahmen z.T. erheb-
lich aus. Insbesondere sind in diesem Zusammenhang zu nennen: 
 
Schifffahrt 
Deren Auswirkungen wurden oben beschrieben. Für die Maßnahmenplanung im vorlie-
genden FWK sind daher v.a. zwei Fragen wesentlich: 

• Gibt es Abschnitte, auf denen keine Schifffahrt stattfindet? 
Solche Abschnitte sind auf Grund der fehlenden nachteiligen Auswirkungen auf al-
le Fälle als Schwerpunktabschnitte für Maßnahmen geeignet. Ein derartiger Ab-
schnitt existiert bei Bad Abbach, wo die Fracht-Schifffahrt über einen Kanal abge-
wickelt wird, auf der Donau findet lediglich Personenschifffahrt statt. 

• Wie kann man die nachteiligen Faktoren der Schifffahrt (Wellenschlag, Sog und 
Schwall) reduzieren? 

Dazu sind im Maßnahmenkatalog Maßnahmen enthalten, die zum Schutz besonders 
betroffener Lebensräume (z.B. Altgewässer, Nebenarme) angewendet werden kön-
nen (siehe Kap. 7.1, Anlage 3.1 – 3.7). 
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Strömungsverhältnisse 
Fließgewässer zeichnen sich im Allgemeinen durch
einer staugeregelten Wasserstraße sind daher v.a. 
noch eine Strömung – wenn auch in reduziertem Um
von Maßnahmen zur hydromorphologischen Verbes
Hier werden die für Fließgewässer typischen, dynam
gerung und –sortierung und damit die Bildung ein
raumvielfalt zumindest eingeschränkt wirksam. 
Abschnitte mit eingeschränkter Strömung finden sich
Donau-Kanals bis unterhalb Herrnsaal (ca. Flkm 2408
Abbach-Poikam bis etwa Minoritenhof (ca. Flkm 239
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fahrrinne - Fahrwasser – Gewässerprofil 
Für die Flussschifffahrt werden die ausgebauten G
Fahrwasser (siehe Abb. 4). Im Bereich der Fahrrinn
statt, es muss aber für diese möglich sein, ggf. auc
auszuweichen. 
Für die Planung von Maßnahmen im vorhandenen 
diese i.d.R. auf Abschnitte mit breitem Fahrwasser b
Schifffahrt nicht zu beeinträchtigen. 
Abb. 2: Abschnitt ohne Fracht-
Schifffahrt bei Bad Abbach 
 variierende Strömungen aus. Bei 
die Gewässerabschnitte, in denen 

fang – existiert, für die Umsetzung 
serung von besonderer Bedeutung. 
ischen Prozesse wie Sedimentverla-
er gewissen Struktur- und Lebens-

 noch von der Mündung des Main-
) sowie unterhalb der Staustufe Bad 
1). 
Abb. 3: Donau-Abschnitte mit
Strömung 
 7

ewässer unterteilt in Fahrrinne und 
e findet regelmäßig die Schifffahrt 
h in das angrenzende Fahrwasser 

Gewässerprofil bedeutet dies, dass 
eschränkt werden müssen, um die 
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Ebenso sind Maßnahmen im vorhandenen Gewässerprofil leichter umsetzbar, wenn das 
Profil keine sehr steilen Uferböschungen aufweist. Andernfalls sind Uferanschüttungen, 
Fundamentierungen etc. deutlich aufwändiger bzw. hinsichtlich des Aufwands nicht 
vertretbar. 
 
Abb. 5: Beispiel einer Auswertung von Höhendaten des Gewässerprofils  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere zu beachtende Grundlagen: 
- Schutzgebiete (FFH, SPA, NSG) und deren Festsetzungen 
- Parallel laufende Planungen 
- Maßnahmenprogramm (siehe Anlage 1.1) 
- Grundstücke in öffentlichem Eigentum. 

Abb. 4: Fahrrinne (dunkelblau)
und Fahrwasser (hellblau) an der
Donau bei Sinzing (Flkm 2389); 
(Ausschnitt Streckenatlas Donau
2013) 
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5.3 Schwerpunktbildung nach dem Strahlwirkungskonzept 
 
Sowohl fachliche (siehe oben) als auch organisatorische bzw. pragmatische Gründe 
sprechen dafür, an den Gewässern eine Schwerpunktbildung vorzunehmen, und aus-
gehend von den Gewässerabschnitten in diesen Schwerpunkten die weitere Gewäs-
serentwicklung in Richtung eines „guten ökologischen Zustands“ bzw. „Potenzials“ vo-
ranzutreiben. 
Nach dem Prinzip der „Strahlwirkung“ (DEUTSCHER RAT FÜR LANDESPFLEGE 2008) wird 
davon ausgegangen, „... dass naturnahe Gewässerabschnitte (Strahlursprünge) eine 
positive Wirkung auf den ökologischen Zustand angrenzender, weniger naturnaher Ab-
schnitte im Oberlauf bzw. Unterlauf (Strahlweg) besitzen. Diese positive Wirkung ist das 
Ergebnis aktiver oder passiver Bewegung von Tieren und Pflanzen. Die Reichweite der 
Strahlwirkung lässt sich durch Trittsteine (= strukturverbessernde Maßnahmen kleineren 
Umfangs) vergrößern“ (LfU-Merkblatt Nr. 5.1/3, Anlage 3). 
 
Abb. 6: Prinzip des Strahlwirkungskonzepts (Deutscher Rat für Landespflege 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um eine möglichst funktionsfähige Lebensraumvernetzung zu erreichen, sollten Maß-
nahmenbereiche an bereits gut strukturierte Abschnitte anschließen, um auf längeren 
Strecken gut strukturierte Gewässer zu erreichen. Punktuelle Maßnahmen, die auf kürze-
re Abschnitte beschränkt sind, können dann als Trittsteine einen Beitrag zur Lebens-
raumvernetzung leisten. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die Beseitigung von 
Barrieren (Querbauwerke) gerichtet, um die Durchgängigkeit des gesamten Gewässers 
zu erreichen.  
 
Neben diesen fachlichen Gesichtspunkten sprechen auch organisatorische Gründe für 
die Auswahl von Schwerpunktabschnitten (Strahlursprünge). Im Rahmen eines Umset-
zungskonzepts können aus zeitlichen, aber auch aus Gründen des begrenzten Budgets 
nicht mit allen Anliegern Gespräche über die Verfügbarkeit von Uferstreifen geführt 
werden. Außerdem ist es sinnvoll, bei der Auswahl von Schwerpunktabschnitten auch 
die Lage öffentlicher Grundstücke zu berücksichtigen, weil hier die Bereitschaft zu einer 
Verwendung der Ufergrundstücke für die Gewässerentwicklung deutlich höher ist als 
bei privaten Anliegern.  
 
Ansatzweise als Strahlursprünge geeignete (wenn auch deutlich verbesserungsbedürf-
tige) Gewässerstrecken finden sich  
- im Raum Kelheimwinzer 
- im Raum Bad Abbach 
- im Raum Matting. 
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6 Abstimmungsprozess Realisierbarkeit 
 
Eine vergleichsweise zeitnahe und effiziente Umsetzung von Maßnahmen zur hydro-
morphologischen Verbesserung von Gewässern ist nur durch deren frühzeitige und in-
tensive Abstimmung mit den Gemeinden, Gewässernutzern und -anliegern sowie den 
Fachstellen (Behörden, Verbände) möglich.  
Zu diesem Zweck wurden folgende Informations- und Abstimmungstreffen durchge-
führt: 
 
1. 1. Abstimmungstermin mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV, 

29.01.2016) 
 Bei diesem Termin wurde ein erster Entwurf der v.a. aus dem „Ökologischen Entwick-

lungskonzept“ abgeleiteten Maßnahmenvorschläge sowie die Systematik ihrer Her-
leitung vorgestellt und diskutiert. Es wurde deutlich, dass ein Bedarf an Einarbeitung 
zusätzlicher Daten besteht, die im Nachgang von der WSV zur Verfügung gestellt 
wurden. Außerdem wurde die Notwendigkeit von im Vergleich zum „Ökologischen 
Entwicklungskonzept“ vertieften Abstimmungen erkennbar. Diese sollten u.a. durch 
eine gemeinsame Bereisung der Donau per Schiff erfolgen. Es wurde seitens der WSV 
aber anerkannt, dass neben dem Maßnahmenprogramm, das als Grundlage für die 
Umsetzungskonzepte dient, auch Maßnahmen des „Ökologischen Entwicklungskon-
zeptes“ und des „Flussraumkonzeptes Regensburg“ als Planungsinformationen für 
die Erarbeitung der Umsetzungskonzepte einzubeziehen sind. 
Über die Zuständigkeiten für die Umsetzung der WRRL-Maßnahmen an der Donau, 
die einen wasserwirtschaftlichen Ausbau darstellen, bestehen unterschiedliche 
Rechtsauffassungen zwischen Bund und dem Freistaat Bayern. Diese muss noch auf 
höherer Ebene geklärt werden. Für die wasserwirtschaftliche Unterhaltung ist die 
WSV zuständig. Welche der vorgesehenen hydromorphologischen Maßnahmen an 
den betroffenen Wasserkörpern im Rahmen der Gewässerunterhaltung ausgeführt 
werden können und welche als Gewässerausbau mit einem entsprechenden was-
serrechtlichen Verfahren umzusetzen sind, ist jeweils im Einzelfall zu klären. Es herrsch-
te Einigkeit darüber, dass es nicht Aufgabe des UKs, diese Zuständigkeiten zu klären. 

 
2. Bereisung der Donau per Schiff (Kelheim bis Regensburg-Pfaffenstein, 10.03.2016) 
 Hier wurden die Maßnahmenvorschläge vor Ort diskutiert. Mit der WSV wurde ge-

klärt, welche Maßnahmen in welchen Bereichen vergleichsweise unproblematisch 
umgesetzt werden können. Ebenso wurden aus Sicht der WSV mögliche Problemfak-
toren erläutert (z.B. mögliche Querströmungen bei der Anbindung von Seitengewäs-
sern und deren Vermeidung, Markierung von Einbauten bei stark schwankenden 
Wasserständen). 

 Auf die Beachtung der zeitlichen und mengenmäßigen Verfügbarkeit des für die 
angedachten Vorschüttungen benötigten Kieses wurde seitens der WSV hingewie-
sen. 

 
3. Abstimmungstermin mit Behörden (Wasserwirtschaft, Naturschutz, Fischereifachbera-

tung, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, 26.04.2016) 
 Die Frage der Zuständigkeit (WWAs oder WSV) für die Umsetzung der Maßnahmen 

wurde nochmals intensiv diskutiert. Das WWA Landshut sieht die frühzeitige und 
grundsätzliche Klärung der Unterhaltungszuständigkeit für dringend erforderlich, um 
Maßnahmen örtlich und zeitlich konkret festlegen zu können. Dagegen soll nach 
Auffassung der WSV die Zuständigkeit der Unterhaltung später bei jeder Maßnahme 
einzeln festgelegt werden, denn eine wesentliche Voraussetzung dafür seien konkre-
tere Planungsaussagen.  
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 Die Klärung der Abgrenzung, ob es sich um eine Ausbau- oder Unterhaltsmaßnahme 
handelt, ist im UK nicht zwingend erforderlich. Nach Ansicht der WSV handelt es sich z.B. 
um einen Ausbau, wenn die Uferlinie erheblich verändert wird. Davon könne man ausgehen, 
wenn das Ufer z.B. auf 1 km Länge umgebaut wird. 

 Übereinstimmung bestand darin, dass alle Maßnahmen, die das endgültige UK ent-
hält, umgesetzt werden können (im Unterschied zu GEPs oder zum „Ökologischen 
Entwicklungskonzept“). Wie die Maßnahmen dann umgesetzt werden, wird in der 
konkreten Detailplanung festgelegt. 

 Auch das Thema Kieseinbringung wurde sehr intensiv und kontrovers diskutiert, da 
der Kies ein knappes Gut darstellt. Kiesufer sollen - wie überwiegend bereits geplant - 
vorrangig an Gleitufern in Flussabschnitten mit Strömung hergestellt werden. Die bis-
herigen Maßnahmen mit Kieseinbringung wurden anschließend aber nochmals hin-
sichtlich Einsparungsmöglichkeiten überprüft. Die WSV stimmt dem „dringenden 
Wunsch für die Verwendung von vor Ort gewonnenem Kies“ zu, „… soweit Kies vor-
handen ist“. 

 Da keine umfassenden Kenntnisse zu der Entwicklung von Kiesufern (biologische Effi-
zienz, Unterhaltungsaufwand…) vorliegen, wurde vorgeschlagen, an einigen Stellen 
Kiesufer herzustellen und ein Monitoring durchzuführen. 

 Betont wurde die Wichtigkeit des Einbaus von Totholzelementen im Uferbereich. Die 
Herstellung von Längsbauwerken (i.d.R. kurze Leitwerke zur Verringerung von Wellen-
schlag sowie Sog- und Schwalleffekten) soll ebenfalls in einer möglichst naturnahen 
Bauweise (Holz, Kies) erfolgen. 

 Die Durchströmung der Nebengewässer wird als wichtig betrachtet, da hier Lebens-
räume für Arten, die Strömung benötigen, entstehen können, mit geringeren negati-
ven Einflüssen durch die Schifffahrt (Wellenschlag). Allerdings ist zu beachten, ob die 
Durchströmung ausreicht, um übermäßige Schlammablagerungen in den Neben-
gewässern zu vermeiden, die ansonsten von Zeit zu Zeit herauszubaggern wären. Für 
manche Arten sind jedoch auch verschlammte verwachsene Gewässer interessant, 
daher soll auch vereinzelt dieser Lebensraum bereitgestellt werden (Grundlage: 
ÖEK). 

 Im UK sollen nur Maßnahmen aufgenommen werden, die die Donau unmittelbar 
betreffen, daher sind Maßnahmen, die allein auf die Aue beschränkt sind (z.B. Ent-
landung nicht angebundener Altgewässer) nicht oder allenfalls mit nachrangiger 
Priorität aufzunehmen. 

 Die Regierung der Oberpfalz (Herr Schoberer, SG52) erachtet hydraulische Nachwei-
se für einzelne Maßnahmen wie z.B. umfänglicheren Kieseintrag für notwendig.  

 
4. Abstimmungstermin mit Verbänden und Kommunen („Runder Tisch“, 14.07.2016) 
 Den Verbänden und Kommunen wurde u.a. erläutert, dass das UK für Behörden 

(nicht für Kommunen) verbindlich ist und wichtige Funktionen für die Planung und 
Bereitstellung von Haushaltsmitteln hat. 
Seitens der Verbände wurde auf die Integration des Themas Hochwasserschutz so-
wie ein angedachtes „Limes-Projekt“ verwiesen. Auch außerhalb der Schwerpunkt-
bereiche soll die Möglichkeit der Einbringung von Totholz im Rahmen der Gewässer-
unterhaltung dargestellt werden. Totholz soll auch in Altgewässern, die nicht/kaum 
durchströmt werden, zur Förderung eines krautigen Bewuchses und somit von Kraut-
laichern eingebracht werden. 
Es erfolgten Einzelhinweise zu einigen Problemen (Flächenerwerb, Wegeverlegung, 
Entlandung, Abstimmung mit Auslaufkanal in Regensburg) und Ergänzungen (weite-
re Uferrückbauten). 

 
5. 2. Abstimmungstermin mit der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung, (05.10.2016)
 Hier wurde zunächst nochmals über die Abgrenzung von Unterhaltungs- und Aus-

baumaßnahmen sowie über die Zuständigkeiten bei der Umsetzung von Maßnah-
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men (Bund/WSV – Freistaat Bayern/WWAs) diskutiert (siehe auch Kap. 7.2 xx). In ei-
nem Vortrag bezeichnen Aster und Betz 2015 (GDWS) sowohl Maßnahmen zur Erhal-
tung als auch zur Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit als Unterhaltungs-
maßnahmen. Eine neue Aufgabe der WSV ist demnach die Unterhaltung nach §§ 4, 
39, 40 WHG, d.h. die Mitwirkung bei der Erhaltung und Förderung der ökologischen 
Funktionsfähigkeit. Man war sich einig, dass ein Ausbau erst bei einer wesentlichen 
Umgestaltung von Ufer/Gewässerprofil und/oder Aue vorliegt, nicht jedoch bei einer 
geringfügigen Veränderung des Gewässerprofils. Z.B. fällt der Abbau von Uferbefes-
tigungen und die Kieseinbringung (Maßnahme 71b) in die Kategorie „Unterhaltung“. 
Das Eigentum der WSV reicht gemäß Bundeswasserstraßengesetz grundsätzlich bis 
zur Mittelwasserlinie. Das heißt, wenn sich durch Maßnahmen die MW-Linie ver-
schiebt, z.B. bei Uferabgrabungen, fällt dieser zusätzliche Uferbereich in das Eigen-
tum der WSV. Diese Eigentumsproblematik kann gelöst werden, indem die Eigen-
tumsverhältnisse oder Unterhaltungspflicht in Nutzungsverträgen oder Verwaltungs-
vereinbarungen geregelt und darin an andere, z.B. die Bayerische Wasserwirt-
schaftsverwaltung, übertragen werden. 
Der Anregung der Regierung der Oberpfalz,, bei den standardmäßigen jährlichen 
Besprechungen des Bauprogramms die Maßnahmen des Umsetzungskonzeptes als 
festen Bestandteil aufzunehmen, stimmten alle Anwesenden zu. 
Die knappe Verfügbarkeit der für die wichtigen Ufergestaltungsmaßnahmen erfor-
derlichen Kiesmengen wurde auch bei diesem Termin diskutiert. Die verfügbaren 
Kiesmengen schwanken von Jahr zu Jahr erheblich und können daher nicht prog-
nostiziert werden. Ansonsten wurde seitens der WSV festgestellt, dass alle Maßnah-
men durchführbar sind. Eine offizielle Einverständnis-Erklärung wird nach Prüfung von 
der WSV abgegeben werden. 

 
6. Abstimmungstermin mit der Marktgemeinde Bad Abbach, (25.10.2016)

Dabei wurde erläutert, dass die dort vorgesehenen Maßnahmen (stellenweise Rück-
bau der Uferbefestigungen oberhalb Mittelwasser Richtung Vorland; Anschüttung 
mit Kies, Anreicherung mit Totholz) primär der Verbesserung der Gewässerökologie 
dienen, aber an einzelnen Stellen auch eine bessere Zugänglichkeit zur Donau mög-
lich würde. Diese verbesserte Erlebbarkeit der Donau würde aber dort nicht zu ei-
nem Freizeit- und Erholungsschwerpunkt führen können (womöglich noch verstärkt 
durch eine entsprechende Infrastruktur).  
Die Beanspruchung gemeindeeigener Flächen würde über eine dingliche Sicherung 
geregelt werden, die Kosten für die Maßnahmen und die nachfolgende Unterhal-
tung würden vom Freistaat Bayern getragen. 
Außerdem wurde erläutert, dass die bei Flkm 2399,28 befindlichen Buhnen so abge-
senkt werden sollen, dass dort eine durchgängige Strömung wirksam werden kann, 
die eine künftige Ablagerung von Schwemmgut verhindert. Die Kosten für diese 
Umgestaltung der Buhnen würden ebenfalls vom Freistaat Bayern getragen. 
Der Marktgemeinderat nahm die vorgestellten Maßnahmen und die vorgeschlage-
ne Zeitschiene (Umsetzung teils bis 2021, teils bis 2027) einstimmig „positiv zur Kennt-
nis“. Die Marktgemeinde Bad Abbach ist also zu einer konstruktiven Zusammenarbeit 
bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen bereit. 
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Nachfolgend sind die einzelnen Veranstaltungs- und Gesprächstermine zusammen-
gestellt: 
 
Datum Ort Anlass, Ziel, Inhalte 
30.09.2015 WWA Regensburg Auftaktbesprechung mit Vertretern der Wasserwirt-

schaftsämter Deggendorf, Landshut und Regensburg 
sowie der Regierung der Oberpfalz 

15.12.2015 WWA Regensburg Interne Diskussion von Maßnahmenvorschlägen mit 
Vertretern der WWAs Deggendorf, Landshut und Re-
gensburg 

29.01.2016 WSA Regensburg 1. Abstimmungstermin mit der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung (WSV) 

10.03.2016 Donau zwischen 
Kelheim und Re-
gensburg 

Bereisung der Donau per Schiff mit Vertretern des 
WSA Regensburg, des WWA Regensburg und der 
Fischereifachberatung Oberpfalz 

26.04.2016 WWA Regensburg Abstimmungstermin mit Behörden (Wasserwirtschaft, 
Naturschutz, Fischereifachberatung, Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsverwaltung) 

14.07.2016 WWA Regensburg Abstimmungstermin mit Verbänden und Kommunen 
(„Runder Tisch“) 

04.08.2016 Bad Abbach Besprechung mit Markt Bad Abbach zur Verfügbar-
keit von Gemeindegrundstücken für Maßnahmen 

05.10.2016 WWA Regensburg 2. Abstimmungstermin mit der Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung (WSV) 

25.10.2016 Bad Abbach Vorstellung der Maßnahmenvorschläge auf gemein-
deeigenen Grundstücken im Raum Bad Abbach 

 



Umsetzungskonzept für hydromorphologische Maßnahmen nach EU-WRRL  
Erläuterungsbericht FWK 1_F223 
 

    14

7 Maßnahmenvorschläge unter Berücksichtigung der Reali-
sierbarkeit  

 
 
7.1 Umsetzungsmaßnahmen 
 
Grundlage für die folgende Maßnahmenauswahl sind: 
- Ökologische Entwicklungskonzeption mit integriertem Gewässerentwicklungskonzept 

und FFH-Managementplan (Landschaft + Plan 2009) 
- Hochwasserschutz Regensburg – Flussraumkonzept Donau-Regen (TEAM 4 2010; rech-

tes Donauufer im Stadtgebiet Regensburg).  
Die in diesen Konzepten vorgesehenen Maßnahmen wurden entsprechend der Ergeb-
nisse der o.g. Besprechungen modifiziert. 
 
Die Kennzeichnung der Maßnahmen richtet sich nach dem LAWA-Maßnahmenkatalog. 
Die Codierung und Benennung entspricht dem „BY-Katalog 2.BP“ (Stand Februar 2016, 
siehe Anlage 1.3).  
 
Die im folgenden beschriebenen Maßnahmen sind in Form dieser Maßnahmen-Codes 
in 7 Maßnahmenplänen (M 1:10.000) dargestellt. Maßnahmen, die in der laufenden 
Bewirtschaftungsphase realisierbar sind, sind farbig hervorgehoben.  
 
 
Maßnahmen am FWK 1_F223 (Donau von Einmündung Main-Donau-
Kanal bis Einmündung Naab) 
 
69.3 Passierbares Bauwerk (Umgehungsgewässer, Fischauf- und -

abstiegsanlage) an einem Wehr anlegen  
Voraussetzungen: 
• Raum für Ersatzfließgewässer / öffentl. Grundeigentum (ansonsten technisches Bau-

werk) 
• Schutz vor Wellenschlag in den Mündungsbereichen möglich 
• Lockströmung herstellbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dringlichkeit aus fischökologischer  
Sicht (BFG 2010)  Maßnahmenpriorisierung (BFG/LFU 2015) 
 
Gemäß BFG/LFU (23015) ist die Herstellung der Duchgängigkeit für die Staustufe Bad 
Abbach-Poikam für die 3. Umsetzungsphase vorgesehen. Die Planung erfolgt durch das 
Wasserstraßen-Neubauamt Aschaffenburg. 
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71a Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil; hier: 
 Vorschüttung mit Kies, Anreicherung mit Strukturen (Totholz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voraussetzungen: 
• Ausreichend breites Fahrwasser 
• flach geneigter Uferbereich vorhanden bzw. herstellbar 
• Schutz vor Wellenschlag möglich (je nach Neigung) 
• Schutz von Lebensräumen / Anlagen in der Aue erforderlich 
 
 
71b Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil; hier: 
 Rückbau Uferbefestigungen oberhalb MW; Anschüttung mit Kies, Anrei-

cherung mit Strukturen (Totholz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voraussetzungen: 
• Uferstreifen vorhanden / in öffentl. Grundeigentum überführbar 
• Ausreichend breites Fahrwasser 
• flach geneigter Uferbereich vorhanden bzw. herstellbar 
• Schutz vor Wellenschlag möglich (je nach Neigung) 
• Schutz von Lebensräumen / Anlagen in der Aue (hinter dem Uferstreifen) erforderlich 
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71c Maßnahmen zur Habitatverbesserung im vorhandenen Profil; hier: 
 Rückbau Uferbefestigungen oberhalb MW; Anschüttung mit Kies, Anrei-

cherung mit Strukturen (Totholz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voraussetzungen: 
• Vorland vorhanden / in öffentl. Grundeigentum überführbar 
• flach geneigter Uferbereich herstellbar 
• keine schutzbedürftigen Lebensräume / Anlagen in der Aue  
 
 
73.1 Ufergehölzsaum herstellen / entwickeln 
74.1 / 74.2 Primäraue naturnah wiederherstellen / entwickeln   
Voraussetzungen: 
• Uferstreifen / Vorland vorhanden / in öffentl. Grundeigentum überführbar 
• Regelmäßige Überflutung (74.1, 2) 
 
 
74.3 / 74.4 Auegewässer/Ersatzfließgewässer anlegen/entwickeln  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voraussetzungen: 
• Vorland vorhanden / in öffentl. Grundeigentum überführbar 
• Strömung vorhanden 
• Passendes Höhenniveau (Neuanlage) 
• Schutz vor Wellenschlag, Sog und Schwall möglich 
 

Orthophoto – Bayer. 
Vermessungsverwal-
tung 12/16 
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74.5a Sonstige Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von 
Habitaten 

  hier: Schließen der oberstromigen Anbindung 
Voraussetzungen: 
• keine Beeinträchtigung geschützter/schutzwürdiger Arten 
 
 
74.5b Sonstige Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von 

Habitaten 
 hier: Entwicklung von Seigen und Wasserwechselzonen 
Voraussetzungen: 
• Vorland vorhanden / in öffentl. Grundeigentum überführbar 
• Passendes Höhenniveau (Neuanlage) 
• Regelmäßige Überflutung / Überstauung 
 
 
74.5c Sonstige Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von 

Habitaten 
 hier: Entwicklung von strukturreichen Uferzonen in Auengewässern 
Voraussetzungen: 
• flach geneigte Uferbereiche herstellbar 
• keine Beeinträchtigung geschützter/schutzwürdiger Arten 
 
 
74.5d Sonstige Maßnahmen zur Auenentwicklung und zur Verbesserung von 

Habitaten 
 hier: Flutrinne aktivieren 
Voraussetzungen: 
• Passendes Höhenniveau  
• Regelmäßige Überflutung möglich 
 
 
75.1 / 2 Altgewässer anbinden / Durchgängigkeit in die Seitengewässer verbes-

sern 
  
Voraussetzungen: 
• keine Beeinträchtigung 

geschützter/schutzwürdiger Arten 
• Strömung vorhanden (75.2) 
 
 
 
 

Orthophoto – Bayer. 
Vermessungsverwal-
tung 12/16 
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81.2 Einbau von Parallelwerken, Aufhöhen/Optimieren bestehender Parallel-
werke (Uferschutz vor Wellenschlag, Schutz vor Sog und Schwall) – hier 
v.a. für Altgewässer / Nebenarme 

81.3 Öffnungen zu Buhnenfeldern anpassen / optimieren 

 
 
 
 
Voraussetzungen: 

Qu: Landschaft + Plan 2009 

• Ausreichend breites Fahrwasser 
• Böschungen im Fahrwasserbereich nicht zu steil 
 
Die nachfolgenden Beispiele zeigen Möglichkeiten einer Optimierung von nach rein 
technischen Gesichtspunkten errichteten Buhnen und Parallelwerken durch ingenieur-
biologische Maßnahmen (u.a. Überkiesung, Flechtwerk, Modellierung): 
 

 
 Qu: DWA 2016 



Umsetzungskonzept für hydromorphologische Maßnahmen nach EU-WRRL  
Erläuterungsbericht FWK 1_F223 
 

    19

 
 
 
85.1 Gewässerbegleitenden Weg /Leitung vom Ufer abrücken 
 
Voraussetzungen: 
• Fläche vorhanden / in öffentl. Grundeigentum überführbar 
 
 
85.3a Gewässerbett entschlammen 
 hier: Teilentlandung 
Voraussetzungen: 
• keine Beeinträchtigung geschützter/schutzwürdiger Arten 
 
 
 

Qu: DWA 2016 
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7.2 Maßnahmenpriorisierung 
 
Hier wurde eine pragmatische Vorgehensweise nach folgenden Kriterien gewählt: 
• Lage der Maßnahme in Strömungsbereichen (Gewässerdynamik zumindest ansatz-

weise vorhanden) 
• Lage der Maßnahme in Bereichen ohne bzw. mit eingeschränkter Schifffahrt (gerin-

gere Beeinträchtigungen, weniger Maßnahmen zum Schutz vor Wellenschlag, Sog 
und Schwall erforderlich) 

• benötigte Flächen in öffentlichem Eigentum bzw. zu erwerben 
• erfolgreiche Abstimmung der Maßnahme mit den Beteiligten. 
 
 
7.3 Abgrenzung Ausbau/Unterhaltung - Zuständigkeiten 
 
Träger der Unterhaltungslast an der Bundeswasserstraße Donau ist der Bund als Eigen-
tümer.Die Unterhaltung ist daher Aufgabe des Bundes, vertreten durch die Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV). 
Bei Flächen, die sich im Eigentum Dritter befinden (z.B. Freistaat Bayern), erfolgt Unter-
haltung durch die WSV nach Abstimmung mit dem Eigentümer (vgl. ASTER & BETZ 2015). 
Die Unterhaltung umfasst auch die Entwicklung von Gewässern als öffentl. Verpflich-
tung, u.a. die Erhaltung und Förderung der ökolog. Funktionsfähigkeit und von Lebens-
räumen (§ 39 WHG).Die Unterhaltung  
-  muss gemäß § 27ff WHG den Bewirtschaftungszielen und Maßnahmenprogrammen 
 entsprechen 
- muss auch nach § 8 WaStrG die Bewirtschaftungsziele zumindest berücksichtigen. 
Die Unterhaltung nach §§ 4, 39, 40 WHG, d.h. Mitwirkung bei Erhaltung und Förderung 
der ökologischen Funktionsfähigkeit stellt daher eine neue Aufgabe der WSV dar (vgl. 
ASTER & BETZ 2015). 
Ein Gewässerausbau beginnt bei wesentlicher Umgestaltung von Ufer/Gewässerprofil 
und Aue (z.B. 71.c, 74.3), nicht bei geringfügiger Veränderung des Gewässerprofils im 
Sinne einer Gewässerentwicklung nach den Bewirtschaftungszielen und Maßnahmen-
programmen der WRRL (z.B. 71.a, 71.b).Ausbaumaßnahmen ohne verkehrlichen Bezug 
sind nicht Aufgabe der WSV, diese müssen von anderen Trägern (z.B. Freistaat Bayern) 
übernommen werden (vgl. auch ASTER & BETZ 2015). 
 
Zu diesen Punkten konnte im Abstimmungsgespräch am 05.10.2016 Einigkeit unter den 
Beteiligten erzeilt werden (siehe auch Kap. 6). 
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7.4 Maßnahmenbilanz FWK 1_F223: Maßnahmen, Priorisierung, 
Art der Umsetzung, Flächenbedarf 

 
Fettdruck: Umsetzung bis 2021, Normaldruck: Umsetzung 2021 – 2027  
l: linksufrig; r: rechtsufrig 
A: Umsetzung als Ausbaumaßnahme, U: Umsetzung im Rahmen der Unterhaltung 
 
Tab. 1: Maßnahmenbilanz FWK 1_F223 
 
Maßnah-
men- Nr.  
 

Maßnahme  
(Code) 

Lage 
(Flkm) 

Art  
(Ausbau/ 
Unterhal-
tung 

Flächenbe-
darf (m²) 

Anmerkun-
gen 

Karte 1 
223-01 74.2 2410.87 – 2411.07 l 

2411.26 – 2411.36 l 
U   

223-02 71a 2410.84 – 2411.34 l U   
223-03 75.1 2411.22 – 2411.23 l A   
223-04 71a 2410.27 – 2410.97 r U   
223-05 74.1 2410.55 – 2410.83 l U   
223-06 71a 2409.98 – 2410.84 l U   
223-07 71a 2409.61 – 2410.00 r U   
223-08 74.5a 

85.3a 
2409.92 r 
2409.62 – 2409.78 r 

A 
U 

  

223-09 71c 2409.00 – 2409.45 r A 15.000 
Teilflächen von Flur-Nr. 1097/0, 
1098/0, 1099/0, 1100/0 Gemark. 
Saal a.d. Donau 

223-10 75.1 2408.75 – 2408.76 l A   
Karte 2 
223-11 71a 

74.4 
2408.24 – 2408.75 l U   

223-12 81.2 2408.24 – 2408.43 l A   
223-13 71a 

73.1 
2407.93 – 2408.22 l U   

223-14 74.1 
74.5b 

2407.27 – 2407.69 l U   

223-15 85.3a 2407.13 - 2407.40 l U   
223-16 75.2 

81.2 
2407.11 – 2407.14 l A   

Karte 3 
223-17 74.5c 2402.65 – 2403.50 r U   
223-18 69.3 2401.71 A  Vorhabensträ-

ger: Uniper 
Kraftwerke 
GmbH 

Karte 4 
223-19 71c 2399.26 – 2400.90 l A 29.000  

dav. 18.600 Eigentum Markt 
Bad Abbach, zusätzliche Flä-
che: Flur-Nr. 174/0 Gemark. 
Poikam 

223-20 71c 2399.84 – 2400.21 r A   
223-21 81.3 2399.45 – 2399.49 r A   
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Maßnah-
men- Nr.  
 

Maßnahme  
(Code) 

Lage 
(Flkm) 

Art  
(Ausbau/ 
Unterhal-
tung 

Flächenbe-
darf (m²) 

Anmerkun-
gen 

223-22 74.5c 2399.37 –2399.44 r U   
223-23 71c 2398.43 – 2399.17 l A 9.000  

Eigentum Markt Bad Abbach 
Karte 5 
223-24 71a 2397.93 – 2398.41 r 

2397.83 – 2398.09 l 
U   

223-25 71c 2396.55 – 2397.43 l A   
223-26 85.3a 2395.44 - 2395.63 r U   
223-27 71c/74.1/ 

85.1 
2394.78 - 2395.42 r A   

223-28 71b 2394.10 – 2394.78 r U   
223-29 74.1 2393.80 – 2304.40 l U   
223-30 74.5d / 75.1 2393.76 – 2394.13 l A   
223-31 71c / 74.1 2393.28 – 2394.10 r A   
223-32 81.3a 2393.28 – 2393.74 r U   
223-33 85.3a 2393.20 – 2393.42 l U   
223-34 75.1a 2393.20 – 2393.21 l A   
Karte 6 
223-35 71a 2392.59 – 2393.05 l U   
223-36 85.3a 2392.58 – 2392.64 r U   
223-37 71c / 74.2 2391.80 – 2392.34 l 

2392.50 – 2392.93 r 
A   

223-38 74.1 2391.65 – 2392.12 l A   
223-39 74.1 / 85.1 2392.74 – 2391.88 r A 150 

Teilfläche von Flur-Nr. 122/0 
Gemark. Matting 

223-40 71a / 74.2 2391.04 – 2391.38 r U   
223-41 85.3a 2391.08 – 2391.35 l U   
223-42 81.2 2391.05 – 2391.08 l A   
223-43 71a / 74.2 2390.49 – 2390.69 r U   
223-44 74.5a 2390.08 – 2390.10 r A   
223-45 71c / 74.1 2389.93 – 2390.13 l A 8.000 

Flur-Nr. 977/0, Gemark. Sinzing 
223-46 71b 2389.31 – 2389.93 l U   
223-47 85.3a 2389.35 – 2389.60 r U   
223-48 75.1a / 85.1 2389.34 – 2389.35 r A   
223-49 71c / 74.1 2389.19 – 2389.32 r 

2388.41 – 2388.55 l 
2388.85 – 2389.31 l 

A   
bereits in 
Planung 

Karte 7 
223-50 74.5c/85.3

a 
2387.68 – 2387.92 r U  bereits in Pla-

nung 
223-51 74.5c 2387.64 – 2387.75 l U   
223-52 81.2 2387.31 – 2387.34 l 

2387.67 – 2387.69 l 
A   

223-53 74.5c 2386.44 – 2386.59 l 
2387.08 – 2387.49 l 

U   
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Maßnah-
men- Nr.  
 

Maßnahme  
(Code) 

Lage 
(Flkm) 

Art  
(Ausbau/ 
Unterhal-
tung 

Flächen-
bedarf (m²) 

Anmerkun-
gen 

223-54 81.2 2385.91 – 2385.93 l 
2386.17 – 2386.20 l 

A   

223-55 85.3a 2385.93 – 2386.15 l U   
223-56 74.1 / 74.3 / 

85.1 
2385.58 – 2385.81 r A 6.800 

Flur-Nr. 236/0, 236/2, 237/3, 
171/0 Gemark. Großprüfening 

 
Bei folgenden Maßnahmen bzw. bei folgenden Gewässerabschnitten erscheint auch 
eine Umsetzung bis 2027 sehr unwahrscheinlich: 
 
Maßnahmen- 
Nr.  
 

Maßnahme  
(Code) 

Lage 
(Flkm) 

Art  
(Ausbau/ 
Unterhal-
tung 

Flächen-
bedarf 
(m²) 

Anmerkun-
gen 

223-40 71a / 74.2 2391.04 – 2391.38 r U   
223-46 71b 2389.31 – 2389.93 l U   
 
 
7.5 Weiteres Vorgehen 
 
Der beim Abstimmungsgespräch am 05.10.2016 erfolgten Anregung der Regierung der 
Oberpfalz, bei den standardmäßigen jährlichen Besprechungen des Bauprogramms 
die Maßnahmen des Umsetzungskonzeptes als einen festen Bestandteil aufzunehmen, 
stimmten alle Anwesenden zu. 
 
Um eine bessere Absicherung der Erkenntnisse hinsichtlich der mittel- bis langfristigen 
Auswirkungen bestimmter Maßnahmen auf das Gewässerökosystem zu erhalten, wird 
ein Monitoring für bestimmte Maßnahmentypen vorgeschlagen. Dies gilt insbesondere 
für Maßnahmen der Uferumgestaltung incl. des Einbringens von Totholz (Maßnahmen 
71), der Anlage und des Umbaus von (Schutz-)Buhnen (Maßnahmen 81) und der An-
bindung von Auengewässern (Maßnahmen 74.3/4). 
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8 Kostenschätzung  
 
Die Kosten für die beschriebenen Maßnahmen sind in nachfolgender Zusammen-
stellung aufgeteilt nach den Umsetzungsphasen und der Art der Umsetzung (Aus-
bau/Unterhaltung/Grunderwerb). Für den Flächenerwerb wurde nach Rücksprache mit 
dem WWA Regensburg ein ortsüblicher Quadratmeterpreis von 6,- € für Ackerflächen 
und 4,- € für Grünland angesetzt. 
 
Planungskosten sind nicht angegeben, da diese neben der Art der Maßnahme (Aus-
bau/Unterhaltung) entscheidend von den Rahmenbedingungen des Einzelfalls abhän-
gen. Diese sind innerhalb eines Umsetzungskonzeptes allerdings im einzelnen nicht im 
erforderlichen Umfang ermittelbar. 
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Tab. 2: Kostenschätzung FWK 1_F223 
 

   Abschnitt (Flkm)  Maßnahme  Länge   Kosten bis 2021  Kosten nach 2021 bis 2027  Kosten 

Nr.  von  bis  Code  EP (€/m)  (km)  Unterhalt  Ausbau  Grunderwerb  Unterhalt  Ausbau  Grunderwerb  nach 2027 
Anlage 
3.1   (Karte 1)                             (Unterhalt)

223‐01  2410,87 2411,0774.2                      

   2411,26 2411,3674.2  90,00  0,32    28.800,00              

223‐02 
2410,84 2411,34

71a 
175,00  0,50    87.500,00              

223‐03  2411,22 2411,2375.1  250,00  0,01      2.500,00            

223‐04  2410,27 2410,9771a  175,00  0,58    101.500,00              

223‐05  2410,55 2410,8374.1  150,00  0,29    43.500,00              

223‐06  2409,98 2410,8471a  175,00  0,86          150.500,00       

223‐07  2409,61 2410,0071a  175,00  0,39          68.250,00       

223‐08  2409,92    74.5a  250,00  0,01      2.500,00        

   2409,62 2409,7885.3a  150,00  0,16    24.000,00              

223‐09  2409,00 2409,4571c  280,00  0,45             126.000,00  60.000,00   

223‐10  2408,75 2408,7675.1  250,00  0,01             2.500,00     
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Anlage 3.2   (Karte 2)                              

223‐11  2408,24 2408,75 71a  175,00  0,51          89.250,00       

         74.4  140,00  0,51          71.400,00       

223‐12  2408,24 2408,43 81.2  460,00  0,19             87.400,00     

223‐13  2407,93 2408,24 71a  175,00  0,29          50.750,00       

         73.1  25,00  0,29          7.250,00       
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  Abschnitt (Flkm)  Maßnahme  Länge   Kosten bis 2021  Kosten nach 2021 bis 2027  Kosten 

Nr.  von  bis  Code  EP (€/m)  (km)  Unterhalt  Ausbau  Grunderwerb  Unterhalt  Ausbau  Grunderwerb 
nach 2027  
(Unterhalt) 

223‐14  2407,27 2407,6974.1  150,00  0,42    63.000,00               

         74.5b  35,00  0,42    14.700,00               

223‐15  2407,13 2407,4 85.3a  150,00  0,27    40.500,00               

223‐16  2407,11 2407,1475.2  250,00  0,03      7.500,00             

         81.2  460,00  0,03      13.800,00             

                                  

Anlage 3.3   (Karte 3)                             

223‐17  2402,65 2403,5 74.5c  140,00  0,89             124.600,00         

223‐18  2401.71     69.3                  

2.000.000,00 
Vorhabens‐

träger: Uniper 
Kraftwerke 

GmbH      

                                      

Anlage 3.4   (Karte 4)                               

223‐19  2399,26 2400,9071c  280,00  1,64                459.200,00   41.600,00   

223‐20  2399,84 2400,2171c  280,00  0,37       103.600,00               

223‐21  2399,45 2399,4981.3  130,00  0,05       6.500,00               

223‐22  2399,37 2399,4474.5c  140,00  0,07    9.800,00                  

223‐23  2398,43 2399,1771c  280,00  0,74       207.200,00               
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   Abschnitt (Flkm)  Maßnahme  Länge   Kosten bis 2021  Kosten nach 2021 bis 2027  Kosten 

Nr.  von  bis  Code  EP (€/m)  (km)  Unterhalt  Ausbau  Grunderwerb  Unterhalt  Ausbau  Grunderwerb  nach 2027 

Anlage 3.5   (Karte 5)                              (Unterhalt) 

223‐24  2397,93 2398,4171°  175,00 0,48          84.000,00        

   2397,83 2398,0971°  175,00 0,26          1.045,50         

223‐25  2396,55 2397,4371c  280,00 0,88             246.400,00      

223‐26  2395,44 2395,6385.3°  150,00 0,17          25.500,00         

223‐27  2394,78 2395,4271c  280,00 0,64             179.200,00     

        74.1  150,00 0,64             96.000,00     

         85.1  200,00 0,64             128.000,00      

223‐28  2394,10 2394,7871b  250,00 0,68          170.000,00         

223‐29  2392,80 2394,4074.1  150,00 1,60  240.000,00                

223‐30  2393,76 2394,1374.5d  200,00 0,38    76.000,00             

         75.1  250,00 0,38    95.000,00              

223‐31  2393,28 2394,1071c  280,00 0,82    229.600,00              

         74.1  150,00 0,82    123.000,00              

223‐32  2393,28 2393,7481.3°  130,00 0,46  59.800,00              

223‐33  2393,20 2393,4285.3  90,00 0,22  19.800,00                

223‐34  2393,20 2393,2175.1  250,00 0,01    2.500,00              
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   Abschnitt (Flkm)  Maßnahme  Länge   Kosten bis 2021  Kosten nach 2021 bis 2027  Kosten 

Nr.  von  bis  Code  EP (€/m)  (km)  Unterhalt  Ausbau  Grunderwerb  Unterhalt  Ausbau  Grunderwerb  nach 2027 

Anlage 3.6   (Karte 6)                            (Unterhalt) 

223‐35  2392,59 2393,0571a  175,00 0,46         80.500,00         

223‐36  2392,58 2392,6485.3a  150,00 0,06  9.000,00                

223‐37  2391,8 2392,3474.2  90,00 0,97    87.300,00             

   2392,5 2392,9371c  280,00 0,97    271.600,00             

223‐38  2391,65 2392,1274.1  150,00 0,47  70.500,00               

223‐39  2392,74 2391,8874.1  150,00 0,14               21.000,00

         85.1  200,00 0,14           28.000,00  900,00   

223‐40  2391,04 2391,3871a  175,00 0,20                 35.000,00

         74.2  90,00 0,20                 18.000,00

223‐41  2391,08 2391,3585.3a  150,00 0,28  42.000,00                

223‐42  2391,05 2391,0881.2  460,00 0,03    13.800,00              

223‐43  2390,49 2390,6971a  175,00 0,20         35.000,00        

         74.2  90,00 0,20         18.000,00         

223‐44  2390,08 2390,1 74.5a  250,00 0,02           5.000,00      

223‐45  2389,93 2390,1371c  280,00 0,20           56.000,00  48.000,00   

         74.1  150,00 0,20           30.000,00      
223‐46  2389,31 2389,9371b  250,00 0,62                 155.000,00

223‐47  2389,35 2389,6 85.3a  150,00 0,25  37.500,00                

223‐48  2389,34 2389,3575.1a  250,00 0,01                  

         85.1  200,00 0,01    15.000,00              

223‐49  2389,34 2389,3571c  280,00 0,73    204.400,00              

         74.1  150,00 0,73    109.500,00              
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   Abschnitt (Flkm)  Maßnahme  Länge   Kosten bis 2021  Kosten nach 2021 bis 2027  Kosten 

Nr.  von  bis  Code  EP (€/m)  (km)  Unterhalt  Ausbau  Grunderwerb  Unterhalt  Ausbau  Grunderwerb  nach 2027 

Anlage 3.7  (Karte 7)                            (Unterhalt) 

223‐50  2387,68 2387,9274.5c  100,00 0,24  24.000,00               

        85.3a  150,00 0,24  36.000,00                

223‐51  2387,64 2387,7574.5c  100,00 0,11         11.000,00         

223‐52  2387,31 2387,3481.2  460,00 0,03           13.800,00      

223‐52  2387,67 2387,6981.2  460,00 0,02           9.200,00      

223‐53  2386,44 2386,5974.5c  100,00 0,15         15.000,00         

   2387,08 2387,4974.5c  100,00 0,41         41.000,00         

223‐54  2385,91 2385,9381.2  460,00 0,03                   13.800,00

   2386,17 2386,2 81.2  460,00 0,03                   13.800,00

223‐55  2385,93 2386,1585.3a  150,00 0,22  33.000,00                 

223‐56  2385,58 2385,8174.1  150,00 0,23            34.500,00  40.800   

        74.3  250,00 0,23           57.500,00     

         85.1  200,00 0,23           46.000,00      

              

Summe          914.400,00 1.669.400,00  0,00 1.043.045,50  3.625.700,00  191.300,00 208.000,00

 
Gesamtsumme Unterhaltung   

   

   

             

(€)  2.165.445,50  

Gesamtsumme Ausbau (€)  5.295.100,00  

Gesamtsumme Grunderwerb (€)  191.300,00  

Gesamtsumme Maßnahmen FWK 1_F223   (€)  7.651.845,50  
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Anlage 1: Stammdaten 
Anlage 1.1 Wasserkörpersteckbrief 
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Anlage 1.2: Steckbrief-Karte 
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Anlage 1.3: Zuordnung BY-Maßnahmen/LAWA (Stand Februar 2016) 
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Anlage 4:  Bestätigung Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt 
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